
 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Großen Kreisstadt 
Öhringen 
 

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der 
Stadtseniorenratswahl  
in der Zeit vom 27. Oktober – 30. November 2025 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

1. In der Zeit von 27. Oktober 2025 bis 30. November 2025 findet in Öhringen zum vierten Mal (für die 
Amtszeit Herbst 2025 – 2030) die Wahl des Öhringer Stadtseniorenrates statt. 

 
2. Die Wahl wird in der Form einer Briefwahl durchgeführt.  

 
3. Jeder Wahlberechtigte erhält in den nächsten Tagen Wahlunterlagen per Post zugestellt und kann 

diese bis spätestens 30. November 2025 an die Stadt Öhringen zurückgeben/zurücksenden. 
 

4. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Der Stimmzettel enthält in alphabetischer Reihenfolge Name, Vorname, Geburtsjahr und 
Hauptwohnsitz der Bewerberinnen/Bewerber. 
Jeder Wähler kann maximal 8 Bewerber wählen. 
 

5. Es findet Mehrheitswahl statt. 
Hierbei kann jede auf dem Stimmzettel vorgeschlagene Person gewählt werden. 
Der Wähler kann jedem Bewerber nur eine Stimme geben. 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er Bewerber, denen er seine Stimme geben will, 
durch ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich als 
gewählt kennzeichnet. 
 

6. Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne 
Bewerber gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst im Wahlumschlag beigefügt, haben 
die Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge. 

 
7. Der Wähler hat seinen Wahlbrief so rechtzeitig an die Stadtverwaltung Öhringen, Ordnungsamt, zu 

übersenden, dass er spätestens bis zum 30. November 2025, zurückgesandt wird. Bei Rückversand 
auf dem Postweg ist keine Briefmarke erforderlich. 
Wahlbriefe können selbstverständlich auch bei der Stadtverwaltung Öhringen, Marktplatz 15, 74613 
Öhringen abgegeben werden. 
 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur durch Briefwahl ausüben. 
 
9. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
10. Nach Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses, ab 01. Dezember 2025, wird das Ergebnis der 

vierten Öhringer Stadtseniorenratswahl auf der Homepage der Stadt Öhringen 
https://www.oehringen.de/politik-recht/oeffentliche-bekanntmachungen öffentlich bekannt 
gemacht. 

 
Öhringen, 08.10.2025 
gez. 
Patrick Wegener, Oberbürgermeister 
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